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Die TERRA Deutschland GmbH gewährleistet das zuverlässige Funktionieren der gelieferten 
Anlage und Zubehörteile über eine Zeitspanne von zwölf (12) Monaten ab Auslieferung an den 
Endkunden, bzw. beim Händlereinsatz ab Ersteinsatz der Maschine, maximal jedoch über eine 
Zeitspanne von vierundzwanzig (24) Monaten ab Lieferdatum ab Werk. Voraussetzung für die 
Gewährleistung ist, dass die Bohranlage und die Zubehörteile entsprechend den jeweiligen 
Betriebs- und Wartungsanleitungen fachgerecht eingesetzt und gewartet werden. 
 
Die Gewährleistung beinhaltet kostenlosen Ersatz oder Austausch defekter Teile ab Werk 
TERRA Deutschland GmbH, nicht aber Lohnaufwendungen und Folgeschäden. Ausgenommen 
sind natürlicher mechanischer Verschleiss, gewaltsame Beschädigung sowie Verschleissteile. 
Defekte Teile sind der TERRA Deutschland GmbH auf Verlangen frachtfrei zurückzusenden. 
 
Garantie für Artikel, die von der TERRA AG zugekauft werden, wird nur gewährt, wenn die 
TERRA AG für diese Artikel vom zuständigen Zulieferer selbst Garantie erhält. 
 
Ersatzansprüche für Folgeschäden sowie mittelbare und unmittelbare Schäden sind von der 
Gewährleistung ausgeschlossen. 
 
Die Gewährleistungspflicht erlischt, wenn Fremdteile, also keine TERRA-Originalteile oder 
keine von der TERRA AG empfohlenen Teile eingebaut bzw. verwendet werden. 
 
Bohrgestänge, Zugseile und Bohrwerkzeuge sind von jeglicher Gewährleistung 
ausgeschlossen. 
 
Schliesst der Käufer den Vertrag in Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit (Unternehmer i.S.d. § 14 BGB), beschränkt sich der 
Nacherfüllungsanspruch gem. § 439 Abs. 1 BGB zunächst auf die Mangelbeseitigung. Der 
Käufer kann Ersatzlieferungen erst verlangen, wenn die Mangelbeseitigung fehlschlägt. Die 
Mangelbeseitigung (des gleichen Mangels) gilt nach dem erfolglosen zweiten Versuch als 
fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder 
den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. 
 
Die TERRA Deutschland GmbH behält sich das Recht auf kurzfristige technische Änderungen 
ohne Vorankündigung vor. 
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